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Wasgau-Anzeiger
Wochenblatt für die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland 

mit den amtlichen Bekanntmachungen
50. Jahrgang / Woche 21 / Ausgabetag: Donnerstag, 25. Mai 2023

Kostenlose Zustellung an die Haushaltungen der Gemeinden: • Bobenthal  •  Bruchweiler-Bärenbach  •  Bundenthal  •  Busenberg  •  Dahn   •   Erfweiler  •  
Erlenbach bei Dahn  •  Fischbach bei Dahn •  Hirschthal  •  Ludwigswinkel  •  Niederschlettenbach  •  Nothweiler  •  Rumbach  •  Schindhard  •  Schönau 
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Polizei  110
Polizeiinspektion Dahn (0 63 91) 91 6-0
Feuerwehr/ Notarzt /Rettungsdienst  112
Notfall-Telefax    112
Krankentransport  19222
Technisches Hilfswerk Hauenstein
Telefon (0 63 92) 92 32 90 – Mobil (0 17 4) 33 88 149

Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 
Telefon 116117
(gebührenfrei; ohne Vorwahl)

Wenn ohne unmittelbare Behandlung Lebensgefahr besteht oder 
bleibende gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, ist der 
Rettungsdienst unter 112 zu alarmieren.

Notrufe

Notdienste

Apothekennotdienst
Der Ansagedienst ist über die landeseinheitliche Rufnummer wie folgt 
zu erreichen:
Deutsches Festnetz: 
0180 - 5-258825 plus Postleitzahl d. Standortes (0,14 EUR/Min.)
Mobilfunknetz: 
0180 - 5-258825 plus Postleitzahl d. Standortes  (max. 0,42 EUR/Min.)
Auf der Webseite der Landesapothekenkammer (www.lak-rlp.de) 
steht der aktuelle Notdienstplan allen Interessierten zur Verfügung.
Der Notdienst wechselt jeweils morgens um 8.30 Uhr, 
auch an Sonn- und Feiertagen.
An den Apotheken sind zusätzlich immer die Tel.Nr. oder die Postleitzahl 
oder die nächste diensthabende Apotheke bekannt gemacht. 

Apothekennotdienste am Mittwochnachmittag
Apotheken in Dahn:
Die Apotheken in Dahn bieten einen wechselnden Notdienst für  
Mittwochnachmittag an. Die jeweilige Apotheke ist an diesem Nachmittag 
von 14:00 Uhr bis 18:30 Uhr geöffnet. 

31.05.2023  Apotheke am Jungfernsprung
07.06.2023  Alle Apotheken in Dahn
14.06.2023  Wasgau Apotheke
21.06.2023  Wasgau Apotheke

Apotheke in Bundenthal:
Die Friedrich Apotheke in Bundenthal hat jeden Mittwoch von 8:00 Uhr 
bis 18:00 Uhr geöffnet.

Tierärztlicher Notdienst für Kleintiere
27.05.2023:  
Tierärztliche Praxis Heckel, Frühmeßstr. 18, 76831 Ilbesheim,  
Tel.: (0 63 41) 34 73 00

28.05.2023: 
Tierärztliche Praxis Radu, Bahnhofstr. 109, 76846 Hauenstein, 
Tel.: (0 63 92) 866 

29.05.2023: 
Tierärztliche Praxis Burkhard, Am Hochufer 1, 76767 Hagenbach, 
Tel.: (0 72 73) 91 99 50

Zahnärztlicher Notdienst
www.zahnnotfall-pfalz.de
Samstag, 09:00 Uhr bis Montag, 08:00 Uhr
An gesetzl. Feiertagen von 09:00 Uhr bis 08:00 Uhr des darauf 
folgenden Werktages

Sprechzeiten: samstags von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
    sonn- und feiertags von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr
    ansonsten Rufbereitschaft

27.05./28.05.2023
Zahnärztliche Praxis Melanie Burgard, Gero Burgard, Hauptstr. 2, 
66978 Clausen, Tel.: (0 63 33) 26 72

29.05.2023
Frau Zahnärztin Simone Eigenbrod, Bahnhofstr. 8,  
66987 Thaleischweiler-Fröschen, Tel.: (0 63 34) 18 18

Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwaltung in Dahn, Schulstr. 29 - Tel.-Nr. (0 63 91) 91 96-(00)
Montag - Freitag 09:00 - 12:00 Uhr, Bürgerservice 08:00 - 12:30 Uhr, Dienstagnachmittag 14:00 - 16:00 Uhr, Donnerstagnachmittag 14:00 - 18:00 Uhr

Telefon-Durchwahl: Grund- und Gewerbesteuer -166; Kasse -189; Meldeamt -219; Standesamt -221; 
Touristik -222; Ordnungsamt -244; Bauleitplanung -333    •    Werksgebühren Tel. Nr. (0 63 91) 9234 - 420, - 421

Kanalwerk
Bereitschaftsdienst für die Abwasserbeseitigungseinrichtung
Das Kanalwerk ist während der normalen Arbeitszeit zu erreichen:
von 08.00-16.00 Uhr unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34-500

Für dringende Fälle außerhalb der normalen Arbeitszeit 
des Klärwärterpersonals ist ein Bereitschaftsdienst eingerichtet.
Dieser ist unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34 505  zu erreichen.

Der Bereitschaftdienst ist nicht zuständig für Entleerungen 
von Abwassergruben!
Entleerung der Abwassergruben
Telefonische Anmeldung unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34-500

Elektrizitätswerk
Bereitschaftsdienst für die Stromversorgung der Stadt Dahn, Bruch-
weiler-Bärenbach, Bundenthal, Busenberg, Erfweiler u. Schindhard
Während der normalen Arbeitszeit ist das Elektrizitätswerk unter der  
Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34-120 zu erreichen.
Für dringende Fälle außerhalb der normalen Arbeitszeit des Personals des 
Elektrizitätswerkes der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland ist für die 
Stadt Dahn sowie die Gemeinden Bruchweiler-Bärenbach, Bundenthal, 
Busenberg, Erfweiler u. Schindhard ein Bereitschaftsdienst eingerichtet. 
Dieser ist unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34-130 zu erreichen.
Für die übrigen Gemeinden der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland ist 
der Bereitschaftsdienst der Pfalzwerke Netz AG, Ludwigshafen, zuständig

Wasserwerk
Bereitschaftsdienst des Verbandsgemeindewasserwerkes
Das Wasserwerk ist während der normalen Arbeitszeit zu erreichen:
von 07.00-16.00 Uhr unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 9 23 40

Für dringende Fälle außerhalb der normalen Arbeitszeit des Wasserwerk-
personals ist ein Bereitschaftsdienst eingerichtet. 
Dieser ist unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34 112 zu erreichen.

Bereitschaftsdienst der Pfalzgas GmbH Frankenthal
Zuständig für die Gasversorgung in der Stadt Dahn und den Gemeinden
Bruchweiler-Bärenbach, Bundenthal, Busenberg, Erfweiler u. Schindhard: 
Störungsannahme rund um die Uhr unter Tel. (0800) 1 00 34 48

Bereitschaftsdienst der Pfalzwerke Netz  AG Ludwigshafen 
Die Stromversorgung der Gemeinde Erlenbach, Niederschlettenbach, 
Bobenthal, Nothweiler, Rumbach, Fischbach, Ludwigswinkel, Schönau 
und Hirschthal ist durch den Bereitschaftsdienst der Pfalzwerke Netz AG, 
Netzteam Hinterweidenthal, Tel. (0 63 96) 9 21 30 stets sichergestellt. 

Bei Störungen im Stromnetz: Tel. (0800) 7 97 77 77

Bereitschaftsdienste
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Aus der 
Verbandsgemeinde

Die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland bildet zum 01.08.2023 einen 

Fachangestellten für Bäderbetriebe (m/w/d)

in ihrem Felsland Badeparadies aus. 
Die Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre und wird jeweils in Blockzeit im 
Felsland Badeparadies und an der Berufsschule in Trier durchgeführt. 

Von den Bewerbern (m/w/d) erwarten wir:

 •	 einen	qualifizierten	Sekundarabschluss	I	(Realschulabschluss)
 • gute bis sehr gute sportliche Fähigkeiten 
 • gute Kenntnisse in den naturwissenschaftlichen Fächern 
 • Freude am Umgang mit Kunden
 • Teamfähigkeit
 • Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit 

Sofern vorhanden, sollten Nachweise über bereits erworbene Schwimm-
abzeichen beigefügt werden.

Die Arbeitsbedingung und die Vergütung richten sich nach dem Tarif-
vertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD), wie er für 
Mitgliedsgemeinden des kommunalen Arbeitgeberverbandes Gültigkeit hat.

Interessierte Personen können ihre aussagekräftige Bewerbung mit den 
üblichen Unterlagen an das Personalamt der Verbandsgemeindeverwal-
tung Dahner Felsenland, Schulstraße 29, 66994 Dahn, bis spätestens  
12. Juni 2023 richten. Nähere Auskünfte erhalten Sie unter der Telefon-
nummer 06391/9196130. 

Schwerbehinderte werden bei gleichen Voraussetzungen bevorzugt 
berücksichtigt.

gez. Michael Zwick
Bürgermeister 

Stellenausschreibung

Aus den 
Ortsgemeinden

Bundenthal
www.bundenthal-pfalz.de

Sprechstunde des Ortsbürgermeisters Daniel Frey,
mittwochs 18:00 - 20:00 Uhr oder nach Vereinbarung, Tel. (0 63 94) 61 19 02

Es wird hiermit bekannt gegeben, dass am 

Donnerstag, 1. Juni 2023, 19:30 Uhr,

im Sitzungssaal des Rathauses Bundenthal, Hauptstraße 45, eine 
Sitzung	des	Gemeinderates	Bundenthal	stattfindet.

TAGESORDNUNG

Öffentlicher Teil
1. Einwohnerfragestunde
2. Dorfmoderation
3. Änderung der Geschäftsordnung

Gemeinderatssitzung

4. Parkordnung auf dem Dr. Hermann-Eicher-Platz
5. Anschaffung eines Basketballkorbes
6. Herstellung eines Revisionsschachtes im Ostring
7. Annahme von Spenden gemäß § 94 Gemeindeordnung
8. Bauanträge und Bauvoranfragen
9. Informationen des Ortsbürgermeisters

Nichtöffentlicher Teil
10. Informationen des Ortsbürgermeisters

Bundenthal, den 17.05.2023
gez. Daniel Frey
Ortsbürgermeister

Die Kath. Kirchengemeinde Hl. Petrus in Dahn sucht für ihre Kath.  
Kindertagesstätte St. Wolfgang in Erfweiler

eine/n Hauswirtschafter/in (m/w/d)
in Teilzeit 20,50 Wochenstunden unbefristet, 

sowie

pädagogische Fachkräfte (m/w/d)
in Voll- oder Teilzeit befristet und unbefristet.

Nähere Informationen sehen Sie bitte auf der Internetseite des Bistums 
Speyer ein: https://bistum-speyer.hcm4all.de
oder wenden Sie sich an die Kita – Leiterin Frau Hauenstein, 06391-1330

Stellenausschreibung

Erfweiler

Ortsbürgermeister, Walter Schwartz

www.erfweiler-pfalz.de

Es wird hiermit bekannt gegeben, dass am 

Dienstag, 30. Mai 2023, 19:00 Uhr,

im Pfarrheim Niederschlettenbach, Weißenburger Straße 1, eine 
Sitzung	des	Gemeinderates	Niederschlettenbach	stattfindet.

TAGESORDNUNG

Öffentlicher Teil
1. Einwohnerfragestunde
2. Aufstellung einer Vorschlagsliste zur Schöffenwahl 
 für die Jahre 2024 - 2028
3. Dorfgemeinschaftshaus „Alte Schule“
 Sanierungsarbeiten
4. Sanierung Leichenhalle;
 Auftragsvergabe für die Elektroarbeiten
5. Bauanträge und Bauvoranfragen
6. Informationen des Ortsbürgermeisters

Nichtöffentlicher Teil
7. Vertragsangelegenheiten
8. Informationen des Ortsbürgermeisters

Niederschlettenbach, den 16.05.2023
gez. Thomas Pietsch
Ortsbürgermeister

Gemeinderatssitzung 

Niederschlettenbach

Ortsbürgermeister, Thomas Pietsch

www.niederschlettenbach.de
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Sprechstunde des Ortsbürgermeisters, Tobias Herberg,  
montags, 18:00 - 19:00 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus, Tel. 0172/673 06 86 

www.schindhard.de
Schindhard

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 24 der Gemeindeordnung für 
Rheinland-Pfalz (GemO) in Verbindung mit den §§ 2 Abs. 1, 7 und 8 des 
Kommunalabgabengesetzes (KAG) und des § 30 der Friedhofssatzung 
vom 23.11.2018 in seiner Sitzung vom 09.05.2023 folgende Satzung 
beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1
Allgemeines

Für die Benutzung der Einrichtung des Friedhofswesens und ihrer Anlagen 
werden für Leistungen nach der Friedhofssatzung Benutzungsgebühren er-
hoben. Die Gebührensätze ergeben sich aus der Anlage zu dieser Satzung.

§ 2
Gebührenschuldner

Gebührenschuldner sind:
1. bei Erstbestattungen die Personen, die nach bürgerlichem Recht die  
 Bestattungskosten zu tragen haben und der Antragsteller,
2.  bei Umbettungen und Wiederbestattungen der Antragsteller.

§ 3
Entstehung der Ansprüche und Fälligkeit

1.  Die Gebührenschuld entsteht mit der Inanspruchnahme der Leistungen  
 nach der Friedhofssatzung, bei antragsabhängigen Leistungen mit der  
 Antragstellung.
2.  Die Gebühren werden innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe des  
 Gebührenbescheides fällig.

§ 4
Umsatzsteuer

1. Soweit die Umsätze der öffentlichen Einrichtung der Umsatzsteuer  
 unterliegen, wird die Umsatzsteuer dem Gebührenschuldner auferlegt. 
2.  Die Umsatzsteuer entsteht neben der Gebühr. 
3.  Die Umsatzsteuer wird in der jeweils gesetzlich festgelegten Höhe  
 erhoben. 

§ 5 
Inkrafttreten

1.  Diese Satzung tritt am 01.06.2023 in Kraft.
2. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren 
 vom 07.08.2020 außer Kraft.

Schindhard, den 15.05.2023
gez. Tobias Herberg
Ortsbürgermeister

Anlage zur Friedhofsgebührensatzung der Ortsgemeinde Schindhard 
vom 15.05.2023

I.  Reihengrabstätten
    (Nutzungsdauer 30 Jahre)

1.  Überlassung einer Reihengrabstätte an Berechtigte 
 nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung für Verstorbene 
 jeder Altersstufe      891,00 Euro
2. Überlassung einer Urnenreihengrabstätte an 
 Berechtigte nach Nr. 1       326,70 Euro
3.  Überlassung einer Rasenurnenreihengrabstätte 
 im Rasenfeld mit dem zentral aufgestellten 
 Findling an Berechtigte nach Nr. 1      750,00 Euro
4.  Überlassung einer Rasenurnenreihengrabstätte
 im Rasenfeld an Berechtigte nach Nr. 1      750,00 Euro 
5.  Überlassung einer anonymen Urnengrabstätte 
 an Berechtigte nach Nr. 1      326,70 Euro

Satzung 
über die Erhebung von Friedhofsgebühren  

der Ortsgemeinde Schindhard vom 15.05.2023

II. Verleihung von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten
    (Nutzungsdauer 30 Jahre)
 a) Verleihung des Nutzungsrechts an Berechtigte nach
  § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung für
  aa) eine Einzelgrabstätte         891,00 Euro
  ab) eine Doppelgrabstätte  1.782,00 Euro
 b) Verlängerung des Nutzungsrechts nach 
  Buchstabe a) bei späteren Bestattungen je Jahr für
  ba) eine Einzelgrabstätte        29,70 Euro
  bb) eine Doppelgrabstätte                                                  59,40 Euro
 c) Für die Wiederverleihung des Nutzungsrechts nach 
  Ablauf der ersten Nutzungszeit werden die gleichen 
  Gebühren wie nach Buchstabe a) erhoben

III. Urnengrabstätten
1.  Urnengrabstätten im Normalfeld
 a) Verleihung des Nutzungsrechts an einer 
  Urnenwahlgrabstätte für die Dauer der 
  Nutzungszeit an Berechtigte nach 
  § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung       653,40 Euro
 b) Verlängerung des Nutzungsrechts 
  bei späteren Beisetzungen je Jahr         21,78 Euro
 c) Bei Wiederverleihung des Nutzungsrechts 
  nach Ablauf der ersten Nutzungszeit 
  wird die gleiche Gebühr wie nach Buchstabe 
  a) erhoben 

2.  Urnengrabstätten im Rasenfeld mit dem zentral aufgestellten Findling 
 a) Verleihung des Nutzungsrechts an einer 
  Rasenurnenwahlgrabstätte (bis zu 2 Aschen)
  für die Dauer der Nutzungszeit an Berechtigte nach
  § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung     900,00 Euro
 b) Verlängerung des Nutzungsrechts bei 
  späteren Beisetzungen je Jahr         30,00 Euro 
 c) Bei Wiederverleihung des Nutzungsrechts 
  nach Ablauf der ersten Nutzungszeit wir die 
  gleiche Gebühr wie nach Buchstabe a) erhoben 

3.  Urnengrabstätten im Rasenfeld 
 a) Verleihung des Nutzungsrechts an einer 
  Rasenurnenwahlgrabstätte (bis zu 4 Aschen) 
  für die Dauer der Nutzungszeit an Berechtigte 
  nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung    1.200,00 Euro
 b) Verlängerung des Nutzungsrechts bei 
  späteren Beisetzungen je Jahr         40,00 Euro
 c)  Bei Wiederverleihung des Nutzungsrechts 
  nach Ablauf der ersten Nutzungszeit wird 
  die gleiche Gebühr wie nach Buchstabe 
  a) erhoben 

IV. Beistellung von Urnen in Wahlgrabstätten für Erdbestattungen
     Beistellung einer Urne in Wahlgrabstätten für 
 Erdbestattungen       198,00 Euro

V. Ausheben und Schließen der Gräber
1.  Reihengräber für Verstorbene (§ 13 der Friedhofssatzung)
 a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr      330,00 Euro
 b) vom vollendeten 5. Lebensjahr ab      561,00 Euro
 c) Urnenbeisetzung je Beisetzung      112,50 Euro
2.  Wahlgräber - Einfachgräber - (§ 14 Abs. 3 der Friedhofssatzung)
 a) Einzelgrabstelle      561,00 Euro
 b) Doppel- und weitere Grabstellen
  für die erste Bestattung      561,00 Euro
  für die zweite Bestattung      561,00 Euro
  Urnenbeisetzung je Beisetzung      112,50 Euro
3.  Wahlgräber - Tiefgräber – (§ 14 Abs. 3 der Friedhofssatzung)
 a) Einzelgrabstelle
  für die erste Bestattung in der Tiefe      660,00 Euro 
  für die zweite Bestattung      561,00 Euro
 b) Doppel- bzw. weitere Grabstellen für Beisetzungen
  in der Tiefe je      660,00 Euro
  für weitere Bestattungen je      561,00 Euro
 c) Urnenbeisetzungen in der Tiefe je      416,25 Euro 
  Urnenbeisetzung (Normallage) je Beisetzung       112,50 Euro
4.  Urnengräber (§ 15 Abs. 1 Buchstabe a, b und c der 
 Friedhofssatzung) sowie Urnenbeisetzungen im 
 Rasengrabfeld       112,50 Euro
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Veranstaltungen
HINWEIS: Eingabeschluss per Internet
 1 Woche vorm Erscheinungstermin, 12 Uhr

5.  Bei Bestattungen und Beisetzungen an Samstagen, 
     Sonntagen und Feiertagen wird ein Zuschlag berechnet 
     von      30 v.H.
VI.  Ausgaben und Umbetten von Leichen und Aschen
1.  Bei Reihen- und Wahlgrabstätten für das Ausgraben 
 einer Leiche
 a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr bei einer Liegezeit
  aa) bis zu 15 Jahren      528,00 Euro
  ab) von mehr als 15 Jahren      462,00 Euro
 b) vom vollendeten 5. Lebensjahr ab bei einer Liegezeit
  ba) bis 5 Jahre   1.056,00 Euro
  bb) von 5 bis 20 Jahren      726,00 Euro
  bc) von mehr als 20 Jahren                                              594,00 Euro

Das Ausgraben und Umbetten von Leichen innerhalb der 
Gemeinde im ersten Jahr der Ruhezeit ist nur bei Vorliegen 
eines dringenden öffentlichen Interesses gestattet. 
Ausnahmen erfolgen nur auf Anordnung der Gerichte. In 
diesem Fall ist die Gebühr nach Buchstabe aa) zu berechnen.

 c) für das Ausgraben von Aschen      231,00 Euro

2.  Bei Tiefgräbern erhöhen sich die Gebühren nach Nr. 1 
 beim Ausgraben aus der Tiefe um               50 v.H.
3.  Für die Wiederbestattung von Leichen und die 
 Wiederbeisetzung von Aschen werden Gebühren nach 
 Abschnitt V erhoben.

VII. Benutzung der Leichenhalle
       Für die Aufbewahrung 
 a) einer Leiche      264,00 Euro
 b) einer Urne      140,00 Euro

VIII. Entfernung von Grabmalen
Gebühr für Entfernen, Abtransport und Entsorgung von 
Grabmalen, Grabeinfassungen und sonstigen baulichen 
Anlagen pro Arbeitsstunde 36,30 Euro

zzgl. Gebühr der jeweils gültigen Haushaltssatzung 
des Landkreises Südwestpfalz für die Entsorgung des Materials

IX. Sonstige Gebühren
Gebühr für die Genehmigung zur Errichtung 
und Änderung von Grabmalen        26,40 Euro

Hinweis zur Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren der 
Ortsgemeinde Schindhard vom 15.05.2023

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen wird gemäß  
§ 24 Abs. 6 Gemeindeordnung wie folgt hingewiesen:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen 
sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung,  
 die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden  
 sind oder
2.  vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den  
 Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder 
 Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeich- 
 nung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich 
 geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann 
auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verlet-
zung geltend machen.

Dahn, den 15.05.2023
Verbandsgemeindeverwaltung
gez. Michael Zwick
Bürgermeister

 Freitag 26/5  Ortsgemeinde Bruchweiler-Bärenbach
Pflanzen-Freundschaft  4-tägiger Workshop für deine tiefere Bezie-
hung mit der Pflanzenwelt
Beginn: 0:00 Uhr Veranstalter: Europäische Pioniersiedlung e.V.
Wir kennen und schätzen heimische Wildpflanzen als Nahrungsquelle 
oder Apotheken-Ergänzung. Pflanzen können uns jedoch nicht nur näh-
ren oder heilen. Welche weiteren Eigenschaften und Fähigkeiten haben 
Pflanzen und was können wir von ihnen lernen? Wie geht Pflanzen-
Kommunikation?
treffpunkt: Europäische Pioniersiedlung e.V.
Kosten:  

 SamStag 27/5  Bruchweiler-Bärenbach
Yoga Nachmittag
Beginn: 14:00 Uhr Veranstalter: Europäische Pioniersiedlung e.V.
mit Ute Kludasch. Wir widmen uns ausführlich unserem Körper mit Asanas 
(Yoga-Haltungen) und dynamischen Übungen aus Yin- und Yang-Yoga, 
unserem Atem, mit Atemübungen und besonderer Aufmerksamkeit, un-
serem Geist mit yogischen Weisheiten & unserer Seele mit angeleiteter 
Meditation.
treffpunkt: Europäische Pioniersiedlung e.V.
Kosten: 49 

 SamStag 27/5  Stadt Dahn
Baby-Basar KVe
Beginn: 14:00 Uhr Veranstalter: KVE
Kommt vorbei! Wir veranstalten einen Baby-Basar mit großer Auswahl an 
Baby-, Kinder- und Teenagerbekleidung, Spielsachen und Zubehör. Für 
Kaffee und Kuchen ist zudem gesorgt.
treffpunkt: Haus des Gastes
Kosten:  

 SamStag 27/5  Ortsgemeinde Nothweiler
Wir heizen für Sie den Holzbackofen ein!
Beginn: 15:00 Uhr Veranstalter: 10519024
Der Heimatverein Nothweiler e.V. backt nach überliefertem Rezept, tra-
ditionell von Hand gemacht. Klassisch mit Speck und Zwiebeln oder süß. 
Durch den Einblick in die Panorama Backstube kann die Herstellung des 
Flammkuchens genau beobachtet werden.
treffpunkt: Dorfgemeinschaftshaus Nothweiler
Kosten:  

 mONtag 29/5  Ortsgemeinde Schindhard
geführte tageswanderung
Beginn: 10:00 Uhr Veranstalter: PWV Schindhard
Tageswanderung mit PKW-Anfahrt - Graf-Heinrich-Weg bei Lemberg - 
Rabenfels - Rindstein - Hummel - Ruppertsstein - Rucksackverpflegung 
- Wanderstrecke ca. 12 km - Wanderführer: Kunz Hans
treffpunkt: Bushaltestelle
Kosten:  

 mittWOcH 31/5  Ortsgemeinde Bruchweiler-Bärenbach
Familien-Natur-Zeit
Beginn: 0:00 Uhr Veranstalter: Europäische Pioniersiedlung e.V.
Pfingst-Camp von 31. Mai bis , 4. Juni 2023. In den Pfingstferien möchten 
wir mit euch eine Woche lang draußen ein kleines Dorf auf Zeit leben. 
Während wir zusammen Spaß haben, lernen wir einander mit viel Leich-
tigkeit – ganz neu – kennen.
treffpunkt: Europäische Pioniersiedlung e.V.
Kosten:  
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Kirchen

HINWEIS
Ab dem neuen Jahr 2023 werden die Veröffentlichungen über Kunst-
ausstellungen, Beratungsstellen, Sprechstunden, Büchereien und 
Recyclinghöfe jeweils vierteljährlich als Einlageblatt zur Verfügung 
gestellt.

Das Einlageblatt können Sie dann bequem herausnehmen und ent-
sprechend aufbewahren. 
Im	Übrigen	finden	Sie	die	Bekanntmachungen	auf	unserer	Internetseite	
www.dahner-felsenland.net. 

Änderungswünsche zu den Veröffentlichungen werden mit Erschei-
nen des folgenden Einlageblattes berücksichtigt. Die entsprechende 
Information ist bis spätestens zwei Wochen vor Ende des Kalender-
vierteljahres an die Verbandsgemeindeverwaltung Dahner Felsenland, 
telefonisch unter (0 63 91) 91 96 126 
oder per Mail an kirstin.ammer@dahner-felsenland.de, weiterzuleiten. 
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Den amtlichen Teil des Wasgau-Anzeigers können Sie auch 
auf der Homepage der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland einsehen:   

www.dahner-felsenland.net

 mittWOcH 31/5  Stadt Dahn
Wanderung zum Kaletschkopf
Beginn: 13:30 Uhr Veranstalter: Stadt Dahn in Zusammenarbeit mit dem 
Pfälzerwald Verein Dahn e.V.
Mit Fahrgemeinschaft/PWV-Bus zur PWV-Hütte *Im Schneiderfeld*-
Luchspfad-Edersberg-Mückenplätzel-Langentaler Hals-Kaletschkopf-
Imsenpfad-Langental-PWV-Hütte *Im Schneiderfeld* (Einkehr) 9 km 
Führung: Rudolf Dauenhauer
treffpunkt: Touristinformation Dahner Felsenland
Kosten: Die Teilnahme an der Wanderung ist kostenlos; evtl. Fahrtkosten 
und Kosten der Einkehr sind selbst zu tragen 

 SamStag 3/6  Ortsgemeinde erfweiler
Köhlerwoche erfweiler
Beginn: 19:00 Uhr Veranstalter: Verkehrsverein Erfweiler
Eröffnung der Köhlerwoche 2023  ab 19:30 Uhr DJ SMaex, 20:00 Uhr 
Entzündung des Kohlenmeilers, ab 21:00 Uhr DJ Danny Malle 80er/90er 
Party, als spezielles Speiseangebot heute Saumagenburger
treffpunkt: Kohlemeilerplatz
Kosten:  

 SONNtag 4/6  Ortsgemeinde erfweiler
Köhlerwoche 2023
Beginn: 11:00 Uhr Veranstalter: Verkehrsverein Erfweiler
ab 13:00 Uhr Kindernachmittag mit Clown & Aufbau und Entzündung 
Kindermeiler, als spezielles Speiseangebot heute Hähnchen vom Grill 
mit Pommes
treffpunkt: Kohlemeiler Erfweiler
Kosten:  

KATHOLISCHE KIRCHE DAHN PFARREI HL. PETRUS:

Dahn    Sonntag,    28.05. 10:30 Uhr
Hinterweidenthal  Sonntag, Wortgottesfeier  28.05. 09:00 Uhr
Busenberg   Montag,    29.05. 09:00 Uhr
Schindhard   Sonntag,    28.05. 09:00 Uhr
Bundenthal   Samstag,     27.05. 18:00 Uhr
Bobenthal   Montag,    29.05. 10:30 Uhr
Erlenbach   Sonntag,    28.05. 09:00 Uhr
Fischbach   Sonntag,    28.05. 10:30 Uhr
Schönau    Samstag,     27.05. 18:00 Uhr
Ludwigswinkel  Montag, Ökumen. GD   29.05. 09:00 Uhr

Dahn        Donnerstag        25.05.         19:00 Uhr
     Pfingstnovene, Vogelsbergstr. 13, 
     im Garten bei Familie Kerner

NEUAPOSTOLISCHE KIRCHE

Pirmasens, Arnulfstraße 11  sonntags 10.00 Uhr  +  mitwochs 19.30 Uhr

PROTESTANTISCHE  GOTTESDIENSTE:

PFINGSTSONNTAG:

Hinterweidenthal  Sonntag, mit Abendmahl   28.05. 09:00 Uhr
Dahn    Sonntag, mit Abendmahl   28.05. 10:30 Uhr

Dahn        Samstag          27.05.       19:00 Uhr
     Pfingstnovene, Fleckensteinstr. 21, 
     im Garten bei Familie Anstett


